GEMEINDE EVERSWINKEL
Der Biirgermeister 084/2015/1

Datum: 04.11.2015

Offentliche Sitzungsvorlage

Amt: 60 Az.: 62.2 Bearbeitet von: Norbert Reher

Bau eines Ubergangwohnheimes
- Beschluss zur Durchfiihrung -

Beratungsfolge: Datum: Abstimmung:
Bau- und Vergabeausschuss 27.10.2015
Ausschuss fur Familien und Soziales 27.10.2015
Ausschuss fur Planung und Umweltschutz 03.11.2015
Gemeinderat 12.11.2015

Sachverhalt:

Die Gemeinde Everswinkel bendtigt aufgrund der weiterhin enormen Zuweisungszahlen
dringend weitere Unterbringungsmaglichkeiten fur Flichtlinge. Zuletzt wurde im Gemeinderat
am 29.09.2015 uber aktuelle Zuweisungszahlen (bis dahin 101 Personen in 2015, davon
allein 35 im September) berichtet. Aktuelle Zahlen kénnen in der Sitzung berichtet werden.
Neben den bereits vorhandenen Unterkiinften Bergstralle 26 und Minsterstral’e 20 hat die
Gemeinde weitere Gebaude angekauft (Warendorfer Str. 10 und Hovestr. 8), Hauser und
Wohnungen angemietet, den Abschluss von Mietvertragen durch die Fluchtlinge selbst
vermittelt und Aktivitdten der Flichtlingsinitiative, der Kirchengemeinde sowie Privater
unterstitzt. Auch ein Notfallplan fur eine kurzfristige Bereitstellung einer Sammelunterkunft in
der Festhalle und Grundschulturnhalle wurde bereits erdrtert. Da Wohncontainer nur noch
sehr schwer zu bekommen sind, lange Lieferzeiten haben und in Anmietung oder Ankauf
sehr unwirtschaftlich sind, hat die Verwaltung Uberlegungen zur Errichtung einer eigenen
Immobilie auf einem gemeindeeigenen Grundstick angestellt.

Herr Dipl. Ing. Architekt Ansgar Woermann (Architekturblro Ludger Feldhaus, Hoérstel) hat
der Gemeinde eine Konzeption zur Errichtung von Flichtlingswohnheimen vorgestellt, die
dadurch Uberzeugt, dass sie bei robuster und zweckentsprechender Bauweise modular in
unterschiedlichen Grélien umsetzbar ist. Durch die weitest gehende Vermeidung tragender
Wande bleibt die innere Aufteilung und Nutzung flexibel. Auch spatere anderweitige
Nutzungen (Umbau zu Wohnungen) sind mdglich. In mehreren Gesprachen mit der
Verwaltung konnten die Vorteile der Plankonzeption uberzeugend dargelegt werden.
Gemeindeeigene Grundstiicke, insbesondere aufgegebene Spielplatze, wurden durch das
Architekturblro auf Machbarkeit untersucht und bewertet.

Aufgrund der Grolke, Lage, Eigentumsverhaltnisse (Gemeinde Everswinkel) und
vorhandener Zuwegung ist noérdlich der Kleingartenanlage am Pattkamp ein geeignetes
Grundstiick gefunden worden (s. Luftbild, Anlage 1). Die heutige Grunflache ist ca. 4.000 m?
grof® und bietet ausreichend Platz fir ein Gebaude mit Verkehrs- und Aufenthaltsflachen. Es
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liegt zwar am Ortsrand, gleichzeitig aber immer noch in fuBlaufiger Entfernung zu
notwendigen Versorgungseinrichtungen und Anlaufstellen (z. B. Penny-Markt und
Bushaltestelle 450 m, Rathaus 900 m). Fur das Grundstuck gibt es einen Bebauungsplan,
der eine Nutzung als Kleingartenanlage vorsieht, die aber fir diese Grinflache bisher nicht
beansprucht wurde. Aufgrund der dringenderen und aktuellen Notwendigkeit der
Unterbringung von Flichtlingen sieht die Verwaltung hier auch gréeren Bedarf als an einer
zukunftigen Schaffung weiterer Kleingarten.

Die Plankonzeption flir eine Flichtlingsunterkunft mit 52 Platzen ist als Anlage 2 beigefugt.
Einzelheiten werden in der Sitzung durch Herrn Ansgar Woermann als verantwortlichen
Architekten des Architekturbiros Feldhaus vorgestellt. Die unmittelbaren Angrenzer und
Anlieger im Zufahrtsbereich werden zur Sitzung eingeladen und ihnen damit Gelegenheit zur
Information ,aus erster Hand“ gegeben.

Beschluss (neu fir Gemeinderat am 12.11.2015):

Der Gemeinderat beauftragt den Blrgermeister mit der Planung und Errichtung einer
Fluchtlingsunterkunft auf dem gemeindeeigenen Grundstick am Pattkamp. Die Erschliel3ung
erfolgt Uber den Pattkamp.

Sollte ein 2. Baukérper notwendig werden, wird dieser dauerhaft Uber eine neu zu
errichtende StralRe von der Bahnhofstralte aus erschlossen.

Hinweis:

Die in der Vorlage genannten Anlagen wurden nicht nochmals angehidngt. Sie sind der Vorlage
Nr. 084/2015 vom 14.10.2015 beigefiigt.



	Datum
	Beratungsfolge
	Sachverhalt
	Beschlußvorschlag
	Anlage

